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(Übersetzung)

Allgemeine Bedingungen 
für die Spezialisierung und Kooperation 

der Produktion zwischen den Organisationen 
der Mitgliedsländer des RGW 

(ABSK/RGW)

A b s c h n i t t  I  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
1. Diese Allgemeinen Bedingungen werden auf mehrseitige 

zivilrechtliche Verträge über die Spezialisierung und Koope
ration der Produktion, die zwischen Organisationen aus mehr 
als zwei Mitgliedsländern des RGW abgeschlossen werden, 
angewandt.

2. Falls die Partner beim Abschluß des Vertrages feststel
len, daß es infolge der Spezifik des Gegenstandes des Vertra
ges erforderlich ist, von einzelnen Bestimmungen dieser All
gemeinen Bedingungen abzuweichen, können sie das im 
Vertrag vereinbaren.

3. Diese Allgemeinen Bedingungen können auf zivilrecht
liche Verträge zwischen Organisationen aus zwei Mitglieds
ländern des RGW nur dann angewandt werden, wenn das 
zweiseitig vereinbart wird.

§ 2
Die in diesen Allgemeinen Bedingungen verwendeten Be

griffe bedeuten folgendes:
„Vertrag“ — der Vertrag über Spezialisierung

und Kooperation der Produktion;

.der Partner“
,der andere Partner“

„Gläubiger“

„Schuldner“

„spezialisierte
Erzeugnisse“

.Kontrakt'

„Liefervertrag“

je nach dem Inhalt der konkreten 
Bestimmung kann es auch „die 
Partner“, „die anderen Partner“ 
bedeuten;
der Partner, der über das Forde
rungsrecht verfügt; 
der Partner, der verpflichtet ist, 
die Forderung des Gläubigers zu 
befriedigen;
Arten oder Gruppen von Fertig
erzeugnissen, Halbfabrikate, Bau
gruppen, Einzelteile, Komplettie
rungserzeugnisse, Etappen und 
Stadien technologischer Prozesse, 
zu denen die Spezialisierung und 
Kooperation der Produktion 
durchgeführt wird; 
ein beliebiger Vertrag, der durch 
das Zivilrecht geregelt und in 
Realisierung des Vertrages abge
schlossen wird;
ein Außenhandelsliefervertrag.

A b s c h n i t t  II 
Vertragspartner

§ 3
1. Vertragspartner können Wirtschaftsorganisationen sein, 

die Subjekte des Zivilrechts sind und in Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften des Sitzlandes der Organisation 
zum Abschluß eines solchen Vertrages berechtigt sind.

2. Eine Wirtschaftsorganisation, die nicht zur Durchführung 
von Außenhandelsoperationen berechtigt ist, beteiligt sich am

Vertrag gemeinsam mit einer Orgänisätion, die zur Durchfüh-_: 
rung solcher Operationen berechtigt ist; '

3. Sind zwischen den am Vertrag beteiligten Wirtschafts
organisationen eines Landes die Rechte und Pflichten nicht 
abgegrenzt, so sind diese Organisationen gegenüber dem an
deren Vertragspartner gemeinschaftlich verantwortlich.

A b s c h n i t t  III
Abschluß, Änderung und Inkrafttreten 

des Vertrages

§ 4
Im Vertrag muß mindestens die Aufteilung der Produktion 

der spezialisierten Erzeugnisse enthalten sein, dabei sind fest
zulegen :
— die technisch-ökonomischen Parameter und Qualitätscha

rakteristika;
— Mengen und Fristen der Lieferung;
— die Preise und/oder das Preisbildungsverfahren auf der 

Grundlage der geltenden Prinzipien und der Methodik der 
Preisbildung und der Empfehlungen der RGW-Organe.

§5
1. Der Vertrag gilt als abgeschlossen:
a) zwischen Anwesenden — zum Zeitpunkt seiner Unter

zeichnung durch die Partner;
b) zwischen Abwesenden — zum Zeitpunkt, zu dem die 

Organisation, die die Funktion des Organisators des Ver
tragsabschlusses übernommen hat, die letzte Mitteilung 
über die vorbehaltlose Annahme des Vertragsentwurfs 
erhalten hat, wenn der Vertrag auf der Grundlage eines 
gemeinsam erarbeiteten Entwurfs abgeschlossen wird, 
oder zum Zeitpunkt, zu dem der anbietende Partner 
eine solche Mitteilung erhalten hat, wenn der Vertrag 
auf der Grundlage des Angebots eines der Partner ab
geschlossen wird.

2. Die Mitteilung über die Annahme des Vertragsentwurfs 
oder des Vertragsangebots gilt als rechtzeitig gegeben, wenn 
sie bei der Organisation, die in Ziff. 1 Buchst, b dieses Para
graphen genannt ist, in der Frist eingeht, die von den Part
nern vereinbart oder im Angebot genannt wurde. Wurde 
jedoch eine Frist von den Partnern nicht vereinbart oder im 
Angebot nicht genannt, gilt die Mitteilung innerhalb von 
90 Tagen nach Fertigstellung des Entwurfs oder der Absen
dung des Angebots als rechtzeitig gegeben.

3. Wenn aus der verspätet zugegangenen Mitteilung er
sichtlich ist, daß sie vor Ablauf der in Ziff. 2 dieses Paragra
phen genannten Frist abgesandt wurde, gilt sie nur in dem 
Fall als verspätet, wenn der anbietende Partner den anderen 
Partner unverzüglich über den verspäteten Erhalt der Mittei
lung benachrichtigt.

4. Das Angebot ist für den Anbietenden bindend, wenn 
darin nichts anderes ausdrücklich erklärt worden ist oder 
wenn die Mitteilung über seine Rücknahme nicht vor Erhalt 
des Angebots oder gleichzeitig mit ihm dem anderen Partner 
zuging.

5. Die Annahme des Angebots kann nach der in Ziff. 4 die
ses Paragraphen festgelegten Verfahrensweise für die Rück
nahme des Angebots zurückgenommen werden.

6 . Als neues Angebot gilt:
a) die verspätete Annahme des Angebot ;
b) _ die Antwort auf das Angebot, die Ä, derungen und/pder

^&gänzüttgen zu' diesem Angebot erit"'iK.


